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Mangelanzeige / Anfrage
Datum:
05.01.2019

Ortsteil / Straße (bitte genau angeben)

Niedernhausen, Königsberger Straße l, Einfriedungen zum öffentlichen Raum

Verkehreskherungsmaßnahme Ja _ EILT Ja _

Gefahrenabwehr Nein Ja

Bauliche Anlagen entlang der Grundstücksgrenzen zum öffentlichen Raum sind
Einfriedungen die sich dem ortsüblichen Straßenbild einfügen sollten.

Anfrage

l. Sind bauliche Anlagen (Einfriedungen) an der Grundstucksgrenzen zum
öffentlichen Raum (Gehweg) mit über 2,00 m Höhe zuläääig?

2. Bis zu welcher Höhe sind massive Wände als Sichtschutz an
Grundstücksgrenze zum öffentlichen Raum zulässig?

Datum / Unterschrift Anlagen: Ein Blatt mit 2 Fotos

II. Bürgermeister

1A 172
6 7

Mit der Bitte um Erledigung bis:

IV. Erledigung;

1/3
8

1/4
ÜB

5

GF

Datum / Unterschrift

V. Gemdndevorstand / Gemeindevatretung / Ortsbeiräte / Ausländerbdrat
Kinder und Jugendvertretung, zur Kenntnis

.* i.
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